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[bookmark: _Toc218083073]Auftrag 1: Übersicht

Schülerinnen- und schülerabhängige Formulierung, z. B.:

	Geplante Änderung
	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

	
	erlaubt
	nicht erlaubt
	Begründung

	keine Berufsschule, arbeiten im Betrieb 
	
	x
	Jugendliche Azubis (bis 18 Jahre) müssen gemäß JArbSchG von ihrer Arbeit für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freigestellt werden.

	25 Minuten Pause pro Arbeitstag
	
	x
	Jugendlichen muss gemäß JArbSchG bei einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 bis 6 Stunden mind. 30 Minuten Pause und bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden mind. 60 Minuten Pause gewährt werden.

	Pausenbeginn 45 Minuten vor Ende der Arbeitszeit
	
	x
	Jugendlichen müssen gemäß JArbSchG Pausen zu passenden Zeiten gewährt werden, d. h. spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit.

	tägliche Arbeitszeit: 8 Std. 36 Min.
	
	x
	Jugendliche dürfen gemäß JArbSchG pro Tag nicht mehr als 8 Stunden und pro Woche nicht mehr als 40 Stunden insgesamt arbeiten. Nur wenn sie an einzelnen Tagen weniger als 8 Stunden arbeiten würden, dürften sie an den übrigen Tagen der Woche 8,5 Stunden arbeiten. Mehr als 8 Std. 30 Min. sind nicht erlaubt. 

	wöchentliche Arbeitszeit: 43 Std./Woche
	
	x
	Jugendliche dürfen gemäß JArbSchG pro Woche nicht mehr als 40 Stunden insgesamt arbeiten.





[bookmark: _Toc218083074]Auftrag 2: Gespräch
[bookmark: _Toc218083075]Hinweise zur Durchführung des Rollenspiels

Die Lehrkraft sollte die Rolle der Geschäftsleitung übernehmen. Alternativ kann in leistungsstarken Klassen die Rolle auch von einer Schülerin bzw. einem Schüler übernommen werden. In diesem Fall kommt die Rollenspielkarte für die Geschäftsleitung zum Einsatz.

Die Person in der Rolle der Geschäftsleitung lenkt das Gespräch, in dem sie

· hinterfragt (z. B. „Habe ich Sie richtig verstanden, dass …“ oder „Erläutern Sie mir das bitte nochmals.“)
· widerspricht (z. B. „Das sehe ich anders. Es ist in Ordnung, wenn jugendliche Azubis nicht am Berufsschulunterricht teilnehmen dürfen – der Betrieb geht vor.“)
· provozierende Aussagen tätigt (z. B. „Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist ein unnötiges Gesetz, es gehört abgeschafft.“)

Wichtig: Im Gespräch muss zwingend der Geltungsbereich des JArbSchG thematisiert werden.

Es ist sinnvoll, wenn drei Schülerinnen bzw. Schüler die Rollen der Azubis übernehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in die Situation versetzt, gemeinsam das Gespräch mit der Geschäftsleitung zu führen. 

Sofern sowohl minderjährige als auch volljährige Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind, bietet es sich an, eine volljährige Person in den Kreis der Spielenden aufzunehmen. Fragen wie z. B. „Gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz für Sie alle?“ können dann Aufhänger für die Thematisierung des Geltungsbereichs und die Bedeutung für über 18 Jahre alte Auszubildende sein.
